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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Wengi über  

Pfingsten 2021 
 

Am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, bleibt die Gemeindeverwaltung Wengi geschlossen. 
 

Bei sehr wichtigen Angelegenheiten, wo ein Zuwarten bis am Dienstag, 25. Mai 2021, nicht möglich ist, 

steht Ihnen die Gemeindeverwalterin, Maja Bächler, Tel: 079 723 54 91, oder der Gemeindepräsident, Peter 

Hänni, Tel: 079 340 90 03, zur Verfügung.  
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 10. Juni 2021, 17.30 – 18.30 Uhr nach Voranmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 

Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch.  Gemeinderat Wengi 
 

Abstimmungen vom 13. Juni 2021 
 

Stellen Sie mit der korrekten Handhabung sicher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig ist und Ihre 

Stimme zählt! 
 

 Stimmausweis auf der Rückseite unterschreiben 

 Die ausgefüllten Stimmzettel ungefaltet ins separate Stimmkuvert und dieses zukleben 

 Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins Antwortkuvert stecken 

 Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzeitig der Post übergeben oder in den Briefkasten der Gemeinde 

einwerfen 
 

Alle Unterlagen zur Gemeindeabstimmung, finden Sie auf unserer Website www.wengi-be.ch.  
 

Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir die Stimmberechtigten die briefliche Stimmabgabe zu be-
vorzugen, damit persönliche Kontakte eingeschränkt werden können. Vielen Dank! 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Sperrung der Wymattstrasse und Schmiedgasse am Samstag, 19. Juni 2021,  
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

 

Die Wymattstrasse sowie die Schmiedgasse werden am Samstag, 19. Juni 2021, von 10.00 Uhr bis 13.00 
Uhr, gemäss dem nachfolgenden Situationsplan, infolge Flohmärit beim Dorf-Spycher Wengi, gesperrt. 
Die Umleitung wird signalisiert.  
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis. 
Gemeindeverwaltung Wengi 

http://www.wengi-be.ch/


Kinder spielen auf Strassen 

 
Vermehrt wird festgestellt, dass Kinder auf öffentlichen Strassen zusammen 
spielen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den erziehungsberechtigten 
Personen resp. Eltern, die Kinder nicht unbeaufsichtigt auf öffentlichen Stras-
sen spielen zu lassen.  
 
Den Spielspass Ihrer Kinder können auch in der Natur oder auf dem eigenen 
Grundstück stattfinden. Mit dem vermeiden des Spielens auf Strassen, helfen 
Sie auch allen Verkehrsteilnehmenden, dass keine Schreckmomente entste-
hen. 
 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Betreuungsgutschein für die Periode vom  
1. August 2021 bis 31. Juli 2022 beantragen 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte  

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Pilotprojekt Betreuungsgutscheine mit den bisherigen Bestimmun-

gen für die Gutscheinperiode vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 zu verlängern.  

 

Ab sofort können Sie via www.kiBon.ch Ihr Gesuch online oder auf Papier (das Formular finden Sie auf 

unserer Webseite, www.wengi-be.ch) ausfüllen. Das ausgefüllte Papiergesuch mit allen Beilagen, können 

Sie der Gemeindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, Telefon 032 389 14 84, 

info@wengi-be.ch, einreichen. 

 

Hier finden Sie die wichtigsten gemeindespezifischen Informationen:  

 

Die wichtigsten Eckpunkte der Betreuungsgutscheine in Wengi 
Die Gemeinden haben im Gutscheinsystem diverse Steuerungsmöglichkeiten: Sie können die Zahl der Gut-

scheine beschränken, die Ausgabe von Schulkindern zusätzlich beschränken und das Beschäftigungspen-

sum enger koppeln. In Wengi hat der Gemeinderat folgende bisherigen Bestimmungen verlängert: 

 

 Keine Kontingentierung: Alle Eltern, welche die Kriterien erfüllen, erhalten einen Betreuungsgutschein.  

 Keine zusätzliche Beschränkung für Schulkinder: Wir geben Gutscheine für die Betreuung in Kitas bis 
 Ende Kindergarten und bei der Betreuung durch Tagesfamilien auch für ältere Schulkinder aus.  

 Keine engere Kopplung an das Beschäftigungspensum: Bei Alleinerziehenden entspricht das 
 vergünstigte Betreuungspensum maximal dem Beschäftigungspensum + 20%. Bei Paaren entspricht das 
 vergünstigte Betreuungspensum maximal dem gemeinsamen Beschäftigungspensum abzgl. 100% + 
 20%.  
 

Allgemeine Informationen zu den Betreuungsgutscheinen finden Sie in der Informationsbroschüre für Eltern, 

welche auf unserer Website, www.wengi-be.ch, heruntergeladen werden kann.  

 

Gemeinderat Wengi 
 

GEBNET AG – Ihr Zählerableser kommt! 
 

In der Zeit vom 1.6.2021 – 25.6.2021 wird in der Gemeinde Wengi der Strom abgelesen. 

Wenn Sie nicht zu Hause sind oder wenn der Zähler nicht zugänglich sein sollte, wird Ihnen der Ableser 

eine Karte einwerfen. Mit dieser dürfen Sie den Zähler selbst ablesen und uns die Zählerstände so melden. 
 

Die GEBNET AG wünscht Ihnen eine schöne Zeit! 

 

GEBNET AG 

Hauptstrasse 21 

4583 Aetigkofen 

032 677 16 96 

http://www.kibon.ch/
mailto:info@wengi-be.ch
http://www.wengi-be.ch/


Bauabrechnungen 

 
Der Gemeinderat hat im 2021 folgende Bauabrechnungen von bewilligten und im 2019 / 2020 ausgeführten 
Projekten genehmigt: 
 
Sanierung Gemeindehaus 
(Ersatz Fenster EG/Sitzungszimmer, 
diverse Sanierungsarbeiten) 

Bewilligter Kredit CHF 45‘000.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 35‘491.05 
Kreditunterschreitung CHF 9‘508.95 
 
Sanierung Vereinslokal / Feuerwehrmagazin 
(Dachsanierung, Ersatz Fenster im Vereinslokal, 
Wärmedämmung Decke Feuerwehrmagazin) 

Bewilligter Kredit CHF 87'000.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 85‘657.30 
Kreditunterschreitung CHF 1‘342.70 
 
Sanierung Strasse „Flue“ 
Bewilligter Kredit CHF 90‘000.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 89‘818.00 
Kreditunterschreitung CHF 182.00 

 
Sanierung Kanalisation Janzenahaus 
Bewilligter Kredit CHF 20‘500.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 18‘850.55 
Kreditunterschreitung CHF 1‘649.45 
 
Sanierung Kanalisation Hauptstrasse 
Bewilligter Kredit CHF 12‘500.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 11‘515.00 
Kreditunterschreitung CHF 985.00 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Erteilte Baubewilligungen 
 

Bauherrschaft: Stähli Peter, Saurenhorn 257, 3054 Schüpfen 
Standort: Waltwil 36, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 209 
Bauvorhaben: Neubau Parkplatz und Umgebungsanpassungen, Ersatz Elektroheizung, Vergrössern 

Fenster Südseite zu Sitzplatz 
 
Bauherrschaft: Arn Michel, Haselweg 9, 3263 Büetigen 
Standort: Scheunenberg 7, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 594 
Bauvorhaben: Anbau Geräteraum an Gebäude Nr. 7 und Erstellen Umschlagplatz für landwirtschaftliche 

Güter und Zufahrten aus Beton 

 

Bauherrschaft: Dick Hans-Peter und Wyss Karin, Reuental 2, 3251 Wengi 
Standort: Reuental 2, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 240 
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung Bauernhaus, Installation Wärmepumpe 

 

Bauherrschaft: Frauchiger Urs und Schmid Cornelia, Bernstrasse 24, 3251 Wengi 
Standort: Bernstrasse 24, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 509 
Bauvorhaben: Erstellen eines Parkplatzes 

 

Gemeinderat Wengi 
  



Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 31. Mai 2021 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Stras-

sen folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeck-
ten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Okto-
ber 2008 unter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflan-
zen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich er-
streckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 31. Mai 2021 

auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahr-
bahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 
Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer 

haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu besei-
tigen. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem 
Reisig und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen 
obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kan-
tonsstrasse dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen 
sind auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer 
verantwortlich. 
 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der 
Gehweghinterkante einhalten. 

 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Or-

gane der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 

 
  



Tätigkeitprogramm Mai 2021 und Juni 2021 
 
 

 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 7. Juni 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Absage Jubiläumsfest der Musikgesellschaft Wengi vom 25. – 27. Juni 2021 
 

 

 

Leider lässt es die aktuelle Situation noch immer nicht zu, an ein gemütliches und musikalisches Jubiläumsfest 

zu denken; auch nicht 364 Tage später als ursprünglich geplant. Deshalb sehen wir uns gezwungen, unsere 

Geburtstagsfeier endgültig und ersatzlos abzusagen. 

 

Mehr als zwei Jahre haben wir in die Planung dieses Anlasses gesteckt. Unsere Ideen konnten leider nie 

umgesetzt werden, sondern wurden immer nur verschoben. Deshalb haben wir uns nun entschieden, unser 

Jubiläum in diesen speziellen Zeiten nicht zu feiern und das aufgeschlagene Kapitel zu schliessen. 

 

In der 151jährigen Geschichte der MG Wengi kam es bisher nur viermal vor, dass der Probebetrieb ein-

gestellt werden musste: 1914/15 anlässlich der Grenzbesetzung, 1938 infolge der Maul- und Klauenseu-

che, 1940/41 wegen des Aktivdienstes vieler Mitglieder und nun, 2020/2021 angesichts der Corona-

Pandemie.  

 

Umso mehr freuen wir uns, wenn hoffentlich bald wieder gemeinsam musiziert werden kann. Die Jubiläums-

Polka wartet darauf, geübt und möglichst bald uraufgeführt zu werden.  

 

Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung der Wengi-Musig.  

 

Sie hören von uns! ♫♫ 

Ihre MG Wengi 

Datum Anlass Veranstalter Ort 

Mai 2021 

15. Mai 2021 Kiki (Kinder ab 4 Jahren) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 13.30 – 16.00 Uhr 

16. Mai 2021 Kiki-Gottesdienst (Kinder ab  

4 Jahren)  

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

23. Mai 2021 Pfingsten, Konfirmation 

Wengi / Rapperswil 

Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.00 Uhr und 10.30 Uhr 

Juni 2021 

06. Juni 2021 Gottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

13. Juni 2021 Eidgenössische Volks- und 

Gemeindeabstimmung 

Bund und Einwohnerge-

meinde Wengi 

Abstimmungslokal, Gemeindever-

waltung Wengi, 10.00 – 11.00 Uhr 

14. Juni 2021 Kirchgemeindeversammlung Kirchgemeinde Wengi Kirche, 20.00 Uhr 

19. Juni 2021 Flohmarkt Verein „Dorf-Spycher 

Wengi“ 

Beim Spycher, Wymattstrasse 3, 

10.00 – 13.00 Uhr 

19. Juni 2021 Kiki (Kinder ab 4 Jahren) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 13.30 – 16.00 Uhr 

23. Juni 2021 Spycher-Kaffee Verein „Dorf-Spycher 

Wengi“ 

Beim Spycher, Wymattstrasse 3 

09.00 – 11.00 Uhr 

28. Juni 2021 Repetition IVR Stufe 2  

(kostenpflichtig) 

Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Schulhaus Reuental,  

19.30 – 22.00 Uhr 



  



  

 

                                                                

 

Samstag, 19. Juni 2020, 10.00 – 13.00 Uhr 

Flohmärit für Chli u Gross 

 
Im und um den Spycher an der Wymattstrasse 3 in Wengi 
 

Du hast Deine Wohnung entrümpelt und wartest nun darauf, jemand ande-

rem eine Freude damit zu machen? 

 

Wir stellen Dir den Platz kostenlos zur Verfügung um Deine Sachen; egal wel-

cher Art zu verkaufen. 

 

Decken für am Boden oder Tische bitte selbst mitbringen. 

 

Kleine Verpflegung vorhanden, falls es von den Corona Schutzmassnahmen 

her möglich ist. 

 

Anmelden und einen Platz sichern bis am 12. Juni 2021 bei  

Margrit Binggeli 078 776 15 34 oder gri.krebs@gmx.ch  

 

Wir freuen uns auf einen fägigen Märit. 

 

Verein Dorf Spycher Wengi 
 

 

mailto:gri.krebs@gmx.ch

